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Von Marianne Begemann

Erst vor kurzem sind die
Paralympics, die Olym-

pischen Spiele für Sportler
mit körperlichen Behinde-
rungen, in Vancouver zu
Ende gegangen – be-
kanntlich mit einem Rie-
senerfolg und vielen Gold-
medaillen für die bundes-
deutschen Sportlerinnen
und Sportler.Wenigstens
für eine kurze Zeit haben
sie im Mittelpunkt des öf-
fentlichen Interesses ge-
standen, und es wurde ih-
nen von allen Seiten zuge-
jubelt. Inzwischen ist der
Alltag wieder eingekehrt.
Und der sieht allgemein
dann doch nicht so glanz-
voll aus für Menschen mit
Behinderungen. Das wird
auch mit den Erhebungen
zur Barrierefreiheit in der
Grafschaft deutlich.

Bei diesem Projekt
geht es darum zu unter-
suchen, ob und inwieweit
Einrichtungen im Land-
kreis zugänglich sind für
Menschen mit Behinde-
rungen. In einer ersten
Runde wurden gastrono-
mische Betriebe unter die
Lupe genommen. Die Bi-
lanz war eher bescheiden.
Barrierefreiheit und pro-
blemloses Erreichen der
Toiletten sind für Roll-
stuhlfahrer in vielen Gast-
stätten keine Selbstver-
ständlichkeit.

Ganz so mager fällt das
Ergebnis der zweiten Un-
tersuchung nicht aus. Zu-
nächst einmal ist positiv
zu vermerken, dass im-
merhin 120 von 150 ange-
fragten Arztpraxen im
Landkreis mitgemacht ha-
ben. Ebenfalls erfreulich
ist die Veröffentlichung
der Ergebnisse in einer
sehr übersichtlichen Bro-
schüre. Sie ist in der Tat ei-

ne echte Orientierung. Alle
Betroffenen können sich
jetzt schon vor dem Arzt-
besuch informieren, wel-
che Praxen ihnen die für
sie angemessenen Zugän-
ge und andere behinder-
tengerechte Einrichtungen
bieten. Da gibt es in man-
chen Praxen durchaus
noch Nachholbedarf, ganz
zu schweigen von denen,
die bei dem Projekt nicht
mitgemacht haben.

Spannend dürfte auch
die nächste Runde sein,
wenn es um die Barriere-
freiheit in öffentlichen Ge-
bäuden geht. Gesetzliche
Vorgaben für die Kommu-
nen gibt es durchaus,
zum Beispiel mit dem
Niedersächsischen Ge-
setz zur Gleichstellung
von Menschen mit Behin-
derungen. Es hat zum
Ziel, Behinderten eine
gleichberechtigte Teilha-
be am Leben in der Ge-
sellschaft zu gewährleis-
ten. Dazu gehört auch die
Beseitigung von Barrieren
im öffentlichen Raum. Be-
zeichnend ist allerdings,
dass die Untersuchungen
zur Barrierefreiheit bisher
weitgehend auf ehren-
amtlichem Engagement
basieren.

Aber es ist auch auf po-
litischer Ebene einiges in
Bewegung gekommen. So
hat die Stadt Nordhorn  ei-
nen Behindertenbeirat
eingerichtet – auf freiwilli-
ger Basis. Nachgezogen
mit einem Beirat hat inzwi-
schen auch der Landkreis,
der per Gesetz dazu ver-
pflichtet ist. Sollte eines
Tages das damit verbun-
dene Ziel eines barriere-
freien Landkreises erreicht
sein, dann hat die Graf-
schaft auf jeden Fall eine
Goldmedaille verdient.

Barrierefreiheit –
ein notwendiges Ziel
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0-7 01028 Sparcall 0,45
01013 Tele2 0,55

7-9 01028 Sparcall 1,69
01079 star79T) 1,84

9-12 01028 Sparcall 1,69
01079 star79T) 1,84

12-15 01028 Sparcall 1,59
01019 freenetPhone 1,60

15-19 01028 Sparcall 1,69
01079 star79T) 1,84

19-24 01013 Tele2 0,55
01088 01088 0,58

Ortsgespräche: Wochenende

Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

7-19 01088 01088 0,96
01070 Arcor 0,98

19-7 01013 Tele2 0,49
01088 01088 0,64

Ferngespräche: Montag bis Freitag

Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.
7-9 01050 01050.com 0,75

01045 01045T) 0,87
9-12 01028 Sparcall 1,29

01088 01088 1,33
12-14 01028 Sparcall 1,29

01045 01045T) 1,32
14-18 01075 01075 0,97

01028 Sparcall 1,29
18-19 01019 freenetPhone 0,55

01045 01045T) 1,20
19-7 01013 Tele2 0,65

01088 01088 0,68

Ferngespräche: Wochenende

Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

7-19 01088 01088 0,88
01070 Arcor 0,98

19-7 01013 Tele2 0,59
01088 01088 0,64

Festnetz zu Handy: Montag bis Sonntag

Uhrzeit Vorwahl Anbieter Ct./Min.

0-18 01088 01088 7,77
01028 Sparcall 7,89

18-24 01088 01088 7,77
01028 Sparcall 7,89

Günstige Call-by-Call-Anbieter ohne An-
meldung. Abrechnung im Minutentakt
oder besser. Nicht alle Anbieter sind im
Ortsnetz flächendeckend verfügbar. Tel-
tarif-Hotline: 09001330100 (1,86 Euro/
Min. von T-Com, Mo-Fr 9-18
Uhr). Stand: 01. 04. T)Mit Tarif-
ansage. Quelle: www.teltarif.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Monatssumme:
Norm:

DAS WETTER IM MÄRZ:
DER NIEDERSCHLAG im März
erreichte in der Summe nur einen
unterdurchschnittlichen Wert. Die
Hälfte des Monats blieb es trocken. Nur
an vier Tagen verzeichneten die Meteo-
rologen ergiebige Niederschläge mit
mehr als fünf Millimetern Regen oder
Schnee pro Quadratmeter. 

DAS THERMOMETER stieg deutlich
höher als im Durchschnitt der zurück-
liegenden Jahren. Insbesondere in der
zweiten Monatshälfte folgten auf
besonders warme Tage zwei bis drei
Regentage. Am 6. und 8. März stiegen
die Temperaturen auch am Tag kaum
über den Gefrierpunkt.

45,8 mm
61,3 mm

DIE SONNE versteckte nur an etwa
zehn Tagen hinter Wolken. Der März
2010 war ein überdurchschnittlich son-
niger Monat. Am 7., 9. und 23. März
schien die Sonne von Sonnenauf- bis
untergang. Lediglich zur Monatsmitte
und am Ende des Monats gab es längere
Phasen mit bedecktem Himmel.

Monatssumme:
Norm:

121,8 Std.
103,3 Std.

Monatsmittel:
Norm:

5,8 °C
4,8 °C

Tageshöchsttemperatur
Tagestiefsttemperatur

Von Tobias Jung
Ältestenprediger der ev.-ref. 
Kirchengemeinde Neuenhaus

Haben Sie
auch eine

Auswahl von Bi-
belversen, die
Ihnen beson-
ders wichtig ist?
Meine Sammlung wurde vor
gut eineinhalb Jahren um
einen Vers aus dem Buch
Genesis erweitert. Meine
schlesische Oma war 88-jäh-
rig gestorben. Viel hatte sie
in ihrem langen Leben er-
lebt. Besonders geprägt hat-
te sie das schreckliche Erle-
ben des 2. Weltkrieges ohne
ihren Mann. Und diesen
furchtbaren Jahren folgte
dann auch noch der Verlust
der geliebten Heimat. Zu-
sammen mit meinem da-
mals knapp vierjährigen Va-
ter und vielen anderen Men-
schen wurde sie im Herbst
1946 in einem Viehwaggon
gen Westen transportiert.

„Geh aus deinem Vater-
land und aus deiner Ver-

wandtschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will“, ein
Befehl, dem sie folgen muss-
te: 1946 und dann noch ein-
mal endgültig im August
des Jahres 2008, als sie
heimging. Und so stand der
Vers 1 aus dem 12. Kapitel
des Buches Genesis dann
auch über ihrer Todesanzei-
ge und mittlerweile auch
auf ihrem Grabstein: Das
von Gott verheißene neue
Land als Sinnbild des ewi-
gen Lebens, als Sinnbild des
Sieges des Lebens über den
Tod.

„Geh aus deinem Vater-
land und aus deiner Ver-
wandtschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will.“ Gott
zeigt uns ein neues Land –
das ist die österliche Bot-
schaft. Karfreitag und
Ostern, das ist Ende und
Anfang, Sterben und Aufer-
stehen, Tod und Leben; also
in ganz besonderer Weise al-
tes und neues Land: „Es
wird gesät in Niedrigkeit

und wird auferstehen in
Herrlichkeit. Es wird gesät
in Armseligkeit und wird
auferstehen in Kraft.“

Das alttestamentliche
Wort richtet sich auch an
uns. Gott fordert auch uns
auf, das Alte hinter uns zu
lassen und seiner Zusage zu
trauen. Aber, Sie kennen
das, wir verlassen häufig
ungern die gewohnte Umge-
bung, wir verlassen häufig
ungern das vertraute Land.
Und jetzt dieser Aufruf? Da
kann sich schnell Unsicher-
heit einstellen. Denn, das
Land, das er uns zeigen will,
wie sieht es aus? 

Wir können gewiss sein,
es wird nicht immer Kar-
freitag sein: „Christus hat
durch seine Auferstehung
den Tod überwunden, um
uns an der Gerechtigkeit
Anteil zu geben, die er uns
durch seinen Tod erworben
hat. Durch seine Kraft wer-
den auch wir schon jetzt er-
weckt zu einem neuen Le-
ben.“ So formuliert es der
Heidelberger Katechismus

auf wunderbare Weise.

Im Vertrauen auf Gottes
Zusagen können wir gewiss
sein, dass es ein wunderba-
res neues, ein österliches
Land sein wird. Das erste
Land wird Geschichte, wir
werden schon jetzt erweckt
zu einem neuen Leben. Und
diese österliche Welt, die
Gott uns in Christus zeigt,
wirft schon jetzt seinen
Glanz und seine Herrlich-
keit auf unser oft so armseli-
ges Leben. Gott ruft uns aus
der dunklen Welt, beson-
ders an diesem Wochenen-
de. Er ruft uns aus der
dunklen Welt des Todes ins
lichte Leben, aus dem alten
in das neue Land. Denn „der
Tod ist verschlungen vom
Sieg. Tod, wo ist dein Sieg?
Tod, wo ist dein Stachel?“

Und so kann dieser alt-
testamentliche Text hoffent-
lich auch für Sie, genau wie
für mich, zu einer durch
und durch österlichen Bot-
schaft werden. Ich wünsche
Ihnen ein gesegnetes Oster-
fest.

„… ein Land, das ich dir zeigen werde“
Zum Sonntag

tmn NORDHORN. Ge-
brauchtauto-Käufer sollten
Prüfbelege und Rechnun-
gen verlangen. Dann kön-
nen sie zum einen über-
prüfen, ob das Auto wie
vorgeschrieben gewartet
wurde, erklärt der ADAC.
Zum anderen lässt sich an-
hand der TÜV- oder auch
Dekra-Belege, Reparatur-
und Wartungsrechnungen
sowie Ölwechsel-Anhänger
eine durchschnittliche mo-
natliche Laufleistung er-
mitteln. Denn auf den Pa-
pieren sind die Kilometer-
stände notiert. Passt der
errechnete Wert nicht mit
dem zusammen, der sich
aus dem Tachostand er-
gibt, hat der Verkäufer die-
sen womöglich manipu-
liert.

Gebraucht-Kauf:
Vorher Belege
zeigen lassen

Wer mit dem Vierbeiner

in der Natur spazieren

geht, darf das Tier bis

zum 15. Juli nicht mehr

frei laufen lassen. In ei-

nigen Naturschutzgebie-

ten der Grafschaft gilt

die Anleinpflicht sogar

ganzjährig. 

gn NORDHORN. Die Untere
Naturschutzbehörde weist
darauf hin, dass ab dem 1.
April beim Spaziergang
durch Feld, Wald und Wie-
sen die Anleinpflicht für
Hunde in Kraft tritt. Die An-
leinpflicht dient dem Schutz
frei lebender Tiere während
der Brut-, Setz- und Auf-
zuchtzeit und gilt bis zum
15. Juli.

In vielen Naturschutzge-
bieten im Landkreis Graf-
schaft Bentheim besteht so-
gar eine ganzjährige Anlein-
pflicht für Hunde, so auch
im Naturschutzgebiet Til-
lenberge. In den vergange-
nen Jahren sei es gerade
dort vermehrt zu Vorfällen
mit nicht angeleinten Hun-
den gekommen, die weiden-
de Schafe hetzen oder durch
Bisse verletzen.

„Bislang war es nicht er-
forderlich, mit Ordnungs-
mitteln gegen die Halter
nicht angeleinter Hunde
vorzugehen, da die meisten
Hundehalter im Gespräch
Einsicht zeigten,“ so Elke
Schnieders, Leiterin der Un-
teren Naturschutzbehörde
des Landkreises Grafschaft
Bentheim. „Aber natürlich
ist es uns nicht möglich, flä-

chendeckend und ununter-
brochen präsent zu sein.“
Sie appelliert daher ein-
dringlich an die Hundehal-
ter, sich an die Leinen-
pflicht zu halten.

Die Anleinpflicht für
Hunde in Naturschutzgebie-
ten dient nicht nur dem
Schutz der dort weidenden
Schafe, sondern auch dem
Schutz der in den Gebieten
vorkommenden Tiere und
Pflanzen sowie der Erho-

lung suchenden Bevölke-
rung.

In folgenden Natur-
schutzgebieten gilt eine An-
leinpflicht für Hunde:
• Naturschutzgebiet „Brand-
lechter Vechtetal und Tillen-
berge“
• Naturschutzgebiet „Engde-
ner Wüste/Heseper Moor“
• Naturschutzgebiet „Heid-
feld“
• Naturschutzgebiet „Hoch-
moor Ringe“

• Naturschutzgebiet „Itterb-
ecker Heide“
• Naturschutzgebiet „Neu-
ringer Wiesen“
• Naturschutzgebiet „Rei-
herkolonie Lage“
• Naturschutzgebiet „Vech-
te-Altarm Kalle“
Naturschutzgebiet „Dalum-
Wietmarscher Moor“

Verstöße gegen die An-
leinpflicht können als Ord-
nungswidrigkeit geahndet
werden.

Brutzeit: Hunde an die Leine
Zum Stichtag 1. April: Regelung gilt für Feld, Wald und Wiese

Damit ist es jetzt vorbei: Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises weist auf die An-
leinpflicht für Hunde in der freien Natur hin. Foto: dpa


